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Manfred Holthus

Vertane
Liberalisierungs
chance

Am 30. November ging nach 
fünftägiger Dauer die 40. Jah
restagung des GATT zu Ende. 

Nächtelanges Ringen in kleinen Di
plomatenrunden um Kompromiß
formeln ersparte den Vertragspar
teien die Peinlichkeit, ohne Eigeb- 
nis und vor allen Dingen ohne gesi
cherte Finanzierung des Etats des 
Generalsekretariats in Höhe von 
gerade 66 Mill. DM auseinanderge
hen zu müssen.

Die Einigung von 90 Ländern 
über die Liberalisierung des Welt
handels ist gewiß ein schwieriges 
und langwieriges Unterfangen. Ko
sten und Nutzen von Zugeständnis
sen und Gegenleistungen müssen 
in einem System, das an den Prinzi
pien der Meistbegünstigung und der 
Nichtdiskriminierung ausgerichtet 
ist, wohl bedacht sein. Doch darum 
ging es während dieser Tagung nur 
am Rande. Der Streit entbrannte 
vielmehr über Verfahrensfragen mit

noch recht geringem substantiellen 
Wert.

Unterstützt von einigen anderen 
Industrieländern verlangten die 
Vereinigten Staaten, in das Arbeits
programm des GATT formale Ver
handlungen über die Liberalisie
rung des bisher nicht von den 
GATT-Regeln erfaßten Dienstlei
stungsverkehrs sowie Gespräche 
über die Eindämmung der Imitation 
von Markenartikeln und über den 
Handel mit Erzeugnissen der Spit
zentechnologie aufzunehmen. Die 
Entwicklungsländer lehnten diese 
Forderung ab. Sie fürchteten um 
den Bestand ihres eigenen noch 
jungen Dienstleistungsgewerbes 
und erachteten es als dringlicher, 
daß die für den internationalen Wa
renverkehr bereits bestehenden 
GATT-Regeln verwirklicht würden, 
und zwar insbesondere von den In
dustriestaaten. Daraufhin drohten 
die USA hinsichtlich des Aus- 
tauschs von Dienstleistungen bila
terale Verträge mit möglichen 
Nachteilen für andere Mitgliedslän
der abzuschließen sowie die ameri
kanischen Beiträge zum GATT-Etat 
zurückzuhalten.

In diesem Gerangel drohte nicht 
nur die Fortführung des Arbeitspro
gramms für die 80er Jahre zu schei
tern, das vor zwei Jahren beschlos
sen worden war, als die Jahresta
gung nach langer Zeit einmal wie
der auf Ministerebene stattfand. 
Auch der besonders von der EG 
und Japan unterstützte Vorschlag, 
die Chancen einer neuen multilate
ralen Liberalisierungsrunde im Rah
men des GATT zu prüfen, geriet in 
Gefahr, nicht weiter verfolgt zu wer
den. Es steht nicht gut für die Idee 
einer liberalen Weltwirtschaft. Der 
schließlich doch erreichte Kompro
miß kann darüber nicht hinwegtäu
schen. Für den Freihandel wird nur 
noch in Bereichen gefochten, in de
nen sich die jeweiligen GATT-Mit- 
glieder stark fühlen. Dann aber wird 
-  insbesondere von der „führen
den“ Industrienation USA -  mit Bra
chialgewalt zugeschlagen.

Natürlich muß eine internationale 
Weltwirtschaftsordnung offen blei
ben für neue Entwicklungen. Inso
fern ist die amerikanische Forde
rung begründet, die GATT-Prinzi- 
pien auch auf den Dienstleistungs
sektor auszudehnen. Bei der Grün
dung des GATT hat niemand die 
heutige Dynamik und Bedeutung 
dieser Branchen im internationalen 
Leistungsaustausch vorausgese
hen. Doch welch ein Interesse soll
ten die Länder der Dritten Welt dar
an haben, das Vertragswerk auf 
neue Bereiche auszudehnen, wenn 
ihnen täglich vor Augen geführt 
wird, daß die hehren Prinzipien 
nichts wert sind, wenn sie sich 
selbst einmal anschicken, in dem ei
nen oder anderen Bereich eine star
ke Position einzunehmen? Das Bei
spiel der Stahlexporte des von der 
Schuldenkrise gebeutelten Brasi
lien in die USA läßt da an Deutlich
keit nichts zu wünschen übrig. Es 
muß den Entwicklungsländern wie 
Hohn vorgekommen sein, als der 
amerikanische Delegationsleiter 
Smith glaubte, davor warnen zu 
müssen, das GATT zu einem Fo
rum für Entwicklungspolitik zu ma
chen, und gleichzeitig darauf hin
wies, daß das Problem der Dienst
leistungen von entscheidender Be
deutung sei, da in den Vereinigten 
Staaten 73 % und in Japan 57 % 
der Arbeitsplätze von diesem Sek
tor abhingen. Gelten die in der 
Präambel formulierten und im Teil 
IV ausdrücklich wiederholten 
grundlegenden Ziele des GATT et
wa nur für die Vereinigten Staaten?

Die Krisen zu Beginn der 80er 
Jahre haben bewirkt, daß marktwirt
schaftliche Prinzipien wieder zu
nehmende Beachtung fanden und 
somit Effizienz und Entwicklung ei
ne neue Chance erhielten. Es wäre 
die Aufgabe einer „führenden“ und 
starken Industrienation gewesen, 
diese Tendenzen durch mutige Li
beralisierung im außenwirtschaftli
chen Bereich zu unterstützen. Die
se Chance wurde von den Vereinig
ten Staaten bislang leider vertan.
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